
   STATUTEN 
des  

AFC BASKETBALL 
beschlossen in der Gründerversammlung/ordentlichen/außerordentlichen Hauptversammlung am 15.12.2022 

 

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
Der Verein führt den Namen  "AFC BASKETBALL"  
 
(1) Er hat seinen Sitz in Salzburg, Tätigkeiten im Bundesland Salzburg und Wien. 
 
(2) Er ist ein Mitglied des ASKÖ. 
 
(3) Die Errichtung von einem Zweigverein ist in Wien beabsichtigt. 
 

§ 2: Zweck 
 
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Förderung jeglicher 
Art von körperlicher Betätigung von Menschen aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten 
in Salzburg und Wien, unter Ausschluss jeder politischer Tätigkeit.  
 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 3 und 4 angeführten ideellen und materiellen 

Mittel erreicht werden. 
 

(2) Als ideelle Mittel dienen 
a) Leibesübungen und sportliche Betätigung aller Art für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene, insbesondere Ausübung des Basketballsportes. 
b) Veranstaltungen von Wettbewerben und sportlichen Veranstaltungen 
c) Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen  

 
(3) Die hiezu erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch 

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
b) Wettkampfgebühren, Lizenzen 
c) Subventionen und sonstige Förderungen öffentlicher oder privater Institutionen 
d) Spenden, Sammlungen, Bausteinaktionen, Schenkungen, Erbschaften oder 

sonstigen Zuwendungen aller Art 
e) Einnahmen aus durchgeführten (Sport)Veranstaltungen aller Art  
f) Einnahmen aus Werbung, von Sponsoren und der Verwertung von 

Urheberrechten oder sonstigen Immaterialgüterrechten 
 

§ 4: Arten und Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass sich das Mitglied den Statuten des Vereins 

unterwirft. 
(2) Ordentliche Mitglieder können alle physischen Personen werden, die sich voll und unter 

besonderer Beachtung der jeweils gültigen nationalen und internationalen Anti-Doping- 
Bestimmungen an der Vereinsarbeit beteiligen.  

(3) Außerordentliche Mitglieder können alle physischen Personen sowie juristischen 
Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften werden, welche sich nicht voll oder 
nur befristet (jedoch gleichfalls und unter besonderer Beachtung der jeweils gültigen 
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nationalen und internationalen Anti-Doping-Bestimmungen) an der Vereinsarbeit oder an 
den vom Verein unterstützten Aktivitäten beteiligen.  

(4) Unterstützende Mitglieder können alle physischen Personen sowie juristischen Personen 
und rechtsfähigen Personengesellschaften werden, die die Vereinstätigkeit vor allem 
durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrags ohne vertragliche Gegenleistung fördern. Diese 
erhalten das Recht, während der Dauer ihrer Mitgliedschaft die Bezeichnung "Förderer 
des ......" bzw.. allfällige Vereinslogos mit den Hinweis ihrer Fördererstellung (auch in 
ihrem geschäftlichen Bereich) verwenden zu können. 

(5) Über die schriftlich zu stellende Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen, 
unterstützenden und vertraglichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die 
Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.  

 

§ 5: Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt bei physischen Personen durch Tod, bei juristischen Personen 

und rechtsfähigen Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersön-lichkeit, 
sowie bei beiden durch Ablauf einer allfälligen Befristung, freiwilligen Austritt und durch 
Ausschluss.  

(2) Der freiwillige Austritt kann - ausgenommen bei allfällig bestehender Befristung (dann ist 
diese beachtlich) - nur zum 30.6. bzw 31.12. eines jeden Kalenderjahres erfolgen. Er 
muss dem Vorstand zum Stichtag vorher schriftlich (via eingeschriebenem Brief, Telefax 
und/oder E-mail) mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum 
nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe 
maßgeblich.  

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz eimaliger schriftlicher 
Mahnung, länger als 10 Tage mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit, auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten oder wegen 
unehrenhaften oder vereinsschädigenden Verhaltens verfügt werden. Der Vorstand kann 
auch mit einfacher Stimmenmehrheit ein Mitglied ohne vorherige Ermahnung jedenfalls 
mit sofortiger Wirkung ausschließen, wenn sich dieses Mitglied in der Öffentlichkeit oder 
in für Dritte wahrnehmbarer Weise über den Verein, seine Tätigkeit, seine Funktionäre 
bzw. seine Mitglieder oder Sponsoren in einer die zumutbare Kritik überschreitenden Art 
und Weise äußert oder dieses Mitglied die nach den Vereinbeschlüssen oder anderen 
vertraglichen Vereinbarungen übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt, wobei im 
Falle derartiger Ausschlüsse das Mitglied das Recht auf Inanspruchnahme der 
Vereinsleistungen oder Unterstützung durch den Verein oder seinen Mitgliedern mit dem 
Ausspruch des Ausschlusses sofort verliert. 

(5) Im Falle eines Austrittes bzw. eines Ausschlusses bleibt die Verpflichtung zur Zahlung 
der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge hievon unberührt bzw. erfolgt keine 
Rückerstattung bereits geleisteter Beträge und Gebühren.  

(6) Im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft hat das Mitglied die Mitgliedskarte dem Verein 
zurückzugeben. 

 

§ 6: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Umfang ihrer jeweiligen Mitgliedschaft bzw. unter 

Beachtung allenfalls bestehender Verhaltensordnungen oder vertraglicher Regelungen 
mit dem Verein an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen 
des Vereins bzw. die von diesem unterstützte Aktivitäten zu beanspruchen. Nach 
Rücksprache mit dem Vorstand können sie auch Gäste in den Verein einführen. 

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 
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(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden 
könnte.  

(4) Die Mitglieder haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane sowie 
die nationalen und internationalen Bestimmungen, Verhaltens- und 
Wettkampfordnungen, insbesondere die Anti-Doping-Bestimmungen, zu beachten. Die 
ordentlichen, außerordentlichen und unterstützenden Mitglieder sind weiters zur 
pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der jeweils 
beschlossenen Höhe verpflichtet. Die vertraglichen Mitglieder sind zur Erfüllung der in 
den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen getroffenen Verpflichtungen verpflichtet. 

(5) Aufgrund der Mitgliedschaft zum Verein nehmen die Mitglieder für sich und deren 
allfälligen Mitglieder zur Kenntnis, dass der Verein zur Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft des Mitglieds zu diesem oder aus der 
Mitgliedschaft der Mitglieder zu seinem Mitglied nach Art 6 Abs 1 lit b 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. zur Erfüllung dem Verein obliegender 
rechtlicher Verpflichtungen oder berechtigten Interessen von diesem bzw. zur Wahrung 
öffentlicher oder im Mitglied oder dessen Mitgliedern gelegenen lebenswichtigen 
Interessen berechtigt ist, ihre personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien 
personenbezogener Daten) zum Zwecke der Mitgliederverwaltung samt Teilnahme an 
Veranstaltungen und Wettkämpfen und Ergebnismanagement mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren zu verarbeiten, sohin u.a. zu erfassen, zu speichern, zu 
verwenden, Dritten (vor allem übergeordneten Sportorganisationen oder Fördergebern) 
bereitzustellen bzw. zu übermitteln. 

 
 Ungeachtet der damit bereits verbundenen Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch 

den Verein stimmen die Mitglieder für sich und ihre allfälligen Mitglieder mit ihrer 
Unterschrift am Beitritts-/Anmeldeformular aber in ihrer Eigenschaft als Mitglied 
gleichfalls auch der Verarbeitung, sohin der mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
vorgenommenen Erhebung, Erfassung, Organisation, Speicherung, Abfragen, 
Verwendung sowie die Offenlegung an Dritte durch Übermittlung, Weitergabe, ihrer 
personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien personenbezogener Daten) im 
Sinne des jeweils gültigen Datenschutzgrundverordnung bzw. Datenschutzgesetze in 
Österreich für die Mitglieder-/Teilnahme-/Ergebnisverwaltung bzw. zur Erfüllung dem 
Verein obliegender rechtlicher Verpflichtungen oder berechtigten Interessen von diesem 
bzw. zur Wahrung öffentlicher oder im Mitglied oder dessen Mitgliedern gelegenen 
lebenswichtigen Interessen durch den Verein zu und erteilen insbesondere ihre 
Zustimmung zur Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere 
Zweig- oder Mitgliedsvereine, übergeordnete Vereine sowie an nationale oder 
internationale (Dach)Verbände des Vereins zu diesen Zwecken bzw. auch an Dritte, 
sofern dies für die Erlangung von Sport(Spiel)ausübungsberechtigungen/-lizenzen, 
Teilnahmen an Wettbewerben und Veranstaltungen oder (Sport)Förderungen oder 
Sponsorvereinbarungen erforderlich ist, durch den Verein, wobei sie sich verpflichten, 
dem Verein alle für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen personenbezogenen Daten 
(auch besondere Kategorien personenbezogener Daten) zu erteilen. 

  
 Weiters stimmen die Vereinsmitglieder für sich und ihre Mitglieder einer allfälligen 

Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung Vervielfältigung, Verwendung und 
Verwertung der von diesen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft, bspw. bei Teilnahme an 
Vereinsveranstaltungen (worunter auch Turniere und Meisterschaften samt Vor-, 
Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen sind) hergestellten Fotografien oder 
sonstige Bild- und Tonaufnahmen, welcher Art auch immer, durch den WAT oder den 
jeweiligen Fotografen samt Namens- und Funktions-/Platzierungsnennung, sofern damit 
keine berechtigten Interessen von diesen am eigenen Bild betroffen sind (das ist 
jedenfalls nicht der Fall, wenn diese oder deren Mitglieder die Geschäftsräumlichkeiten 
des Vereins betreten bzw. an dessen Veranstaltungen teilnehmen und dabei gefilmt oder 
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fotografiert werden bzw. die Namensnennung unter dem Foto, auf der Teilnehmerliste 
oder in (Medien)Berichten)zu, und übertragen in diesem Umfang die dem jeweiligen 
Vereinsmitglied bzw. deren Mitgliedern zustehenden diesbezüglichen 
(Verwertungs)Rechte unentgeltlich an den WAT bzw. dem jeweiligen Fotografen dieser 
Bilder. Diese Zustimmung gilt insbesondere für die Verwertung und Verwendung dieser 
Fotos oder sonstiger Bild- und Tonaufnahmen für (auch kommerzielle) Werbezwecke des 
WAT und/oder seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder seiner übergeordneten 
Vereine und/oder seiner Dachverbände und/oder seiner SponsorInnen oder FörderInnen, 
welcher Art und in welchen (Bild- und Ton)Formaten auch immer, bspw. auf der 
vereinseigenen Homepage, veröffentlichten Medienberichten oder sonstigen 
Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer Form bzw. in Sozialen Medien), oder 
Werbeeinschaltungen. Die Mitglieder verpflichten sich, diese Zustimmung ihren allfälligen 
Mitgliedern zu überbinden bzw. erforderlichenfalls von diesen deren gesonderte 
diesbezügliche Zustimmungen einzufordern. 

(6) Informationen an die Mitglieder, welcher Art auch immer, können vom Vorstand per Post 
oder mittels Telefax oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene 
Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse) oder mittels schriftlichem Aushang im Vereinsbüro 
oder mittels Veröffentlichung auf der vereinseigenen homepage oder im vereinseigenen 
Mitteilungsblatt erfolgen und gelten ab dann den jeweiligen Mitgliedern als zugestellt bzw. 
bekannt. 

(7) Der Vorstand kann in berücksichtigungswürdigen Fällen Vereinsmitglieder von der 
Entrichtung des Mitgliedsbeitrages ganz oder teilweise befreien.  

 

§ 7: Mitgliedsbeitrag 
 
(1) Der Mitgliedsbeitrag besteht aus dem Vereinsbeitrag. Der Vereinsbeitrag wird vom 

Obmann beschlossen. 
 

§ 8: Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand 
 

§ 9: Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus  

• dem Obmann (Präsident) und seinem Stellvertreter  
(2) Der Vorstand ist Christian Akrap. 
(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 5 Jahre. 
(4) Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich 

oder mündlich einberufen. 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Obmann anwesend ist. 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
(7) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands 
an die Hauptversammlung zu richten. 

(8) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstands oder 
nach schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder statt. 

(9) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 
Regel mit ein- facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit 
denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen 
jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 
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§ 10: Aufgaben des Vorstands und einzelner Vorstandsmitglieder 
 
(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des 

Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Sein Stellvertreter unterstützt den Obmann bei 
der Führung der Vereinsgeschäfte. 

 
(2) Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Obmanns. 
(5)  Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung 

des Obmanns.  
(6)  Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für 

ihn zu zeichnen, können ausschließlich vom Obmann erteilt werden. 
(7) Der Vorstand ist berechtigt, gleichfalls eine hauptamtliche Geschäftsstelle des Vereins 

einzurichten. 
(8) Der Obmann führt den Vorsitz in der Hauptversammlung und im Vorstand. 
(9) Der Obmannstellvertreter führt die Protokolle der Hauptversammlung und des Vorstands. 

(10) Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein Stellvertreter.  
 

§ 11: Markenzeichen des Vereins 
 

(1) Alle Mitglieder sind berechtigt, mit schriftlicher Zustimmung des Vorstandes die Marke 
(Logo) des Vereins während ihrer aufrechten Mitgliedschaft beim Verein bei allen 
vereinsinternen und externen Aktivitäten und Auftritten zu verwenden bzw. einzusetzen. 
Die Regelungen bzw. Beschränkungen für unterstützende bzw. vertragliche Mitglieder 
im § 4 (5) und (6) dieser Statuten sind jedoch zu beachten. 

 

§ 12: Anti-Doping 
Der Verein sowie seine Mitglieder unterwerfen sich den jeweils gültigen nationalen und 
internationalen Anti-Doping-Bestimmungen und verpflichtet sich, diese einzuhalten und in 
ihren Reglements entsprechend aufzunehmen sowie erforderlichenfalls alle von nationalen 
oder internationalen Anti-Doping-Behörden geforderten Erklärungen abzugeben bzw. von 
ihren Mitgliedern einzufordern. 
 

§ 14: Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann entweder durch behördliche Verfügung oder freiwillig aufgelöst werden. 
(2) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur vom Obmann bzw. Stellvertreter erfolgen 

bzw. erfolgt automatisch nach deren beider ableben. 
(3) Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall des bisherigen begünstigen 

Vereinszweckes ist das verbleibende Vereinsvermögen Ina Yasmin Lisa Akrap, geb. 
25.10.2015 in Wien, zuzuschreiben. 
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